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Kleine Anfrage 
 

des Abgeordneten Oliver Kumbartzky (FDP) 
 

und 
 

Antwort 
 

der Landesregierung - Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume,

       Europa und Verbraucherschutz  

Nothilfefonds für Schweinehalter 

 

Vorbemerkung des Fragestellers: 

In einem Zeitungsartikel vom 17.07.2022 hatte der Landwirtschaftsminister angekün-

digt, dass er einen Nothilfefonds für Schweinehalter einrichten will.1 

 

 

Vorbemerkung des Ministeriums für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und 

Verbraucherschutz: 

Die Äußerung in dem Zeitungsartikel vom 17.07.2022, auf die sich der Fragesteller 

bezieht, ist ein Auszug aus Antworten eines Gesamtinterviews. Darin wurde die wirt-

schaftliche Herausforderung der Schweine haltenden Betriebe in Schleswig-Holstein 

aufgrund der Corona-Pandemie thematisiert und unterschiedliche Unterstützungsin-

strumente angesprochen.  

                                            
1 https://www.shz.de/deutschland-welt/schleswig-holstein/artikel/neuer-agrarminister-werner-schwarz-
will-schweinehaltern-helfen-42534488 

https://www.shz.de/deutschland-welt/schleswig-holstein/artikel/neuer-agrarminister-werner-schwarz-will-schweinehaltern-helfen-42534488
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1. Ist der Nothilfefonds eingerichtet worden? Wenn ja, wann und mit welchen Fi-
nanzmitteln? 
 

Antwort: 

Nein. 

 

 

2. Falls der Nothilfefonds noch nicht eingerichtet worden ist: Ist die Einrichtung 
eines Notfallfonds für Schweinehalter noch geplant? Wenn ja, wie ist der aktu-
elle Stand und wie soll der Fonds ausgestaltet werden? Wenn nein, warum 
nicht? 

 

Antwort: 

Die Einrichtung eines Notfallfonds für Schweinehalter ist nicht geplant. Auf-

grund der strikten Förder-Rahmenbedingungen des Bundes und der EU be-

steht für ein spezielles Förderprogramm kein Spielraum. 


